
Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Schul G) 
- Auszüge - 
 
 
§ 57 
Lehrerinnen und Lehrer 

(1) Lehrerinnen und Lehrer unterrichten, erziehen, beraten, beurteilen, 
beaufsichtigen und betreuen Schülerinnen und Schüler in eigener Verantwortung im 
Rahmen der Bildungs- und Erziehungsziele (§ 2), der geltenden Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften, der Anordnungen der Schulaufsichtsbehörden und der 
Konferenzbeschlüsse; sie fördern alle Schülerinnen und Schüler umfassend. 

(2) Die Lehrerinnen und Lehrer wirken an der Gestaltung des Schullebens, an der 
Organisation der Schule und an der Fortentwicklung der Qualität schulischer Arbeit 
aktiv mit. Sie stimmen sich in der pädagogischen Arbeit miteinander ab und arbeiten 
zusammen. 

(3) Lehrerinnen und Lehrer sind verpflichtet, sich zur Erhaltung und weiteren 
Entwicklung ihrer Kenntnisse und Fähigkeiten selbst fortzubilden und an dienstlichen 
Fortbildungsmaßnahmen auch in der unterrichtsfreien Zeit teilzunehmen. Die 
Genehmigung von Fortbildung während der Unterrichtszeit setzt in der Regel voraus, 
dass eine Vertretung gesichert ist oder der Unterricht vorgezogen oder nachgeholt 
oder Unterrichtsausfall auf andere Weise vermieden wird. 

(4) Lehrerinnen und Lehrer dürfen in der Schule keine politischen, religiösen, 
weltanschaulichen oder ähnliche äußere Bekundungen abgeben, die geeignet sind, 
die Neutralität des Landes gegenüber Schülerinnen und Schülern sowie Eltern oder 
den politischen, religiösen oder weltanschaulichen Schulfrieden zu gefährden oder 
zu stören. Insbesondere ist ein äußeres Verhalten unzulässig, welches bei 
Schülerinnen und Schülern oder den Eltern den Eindruck hervorrufen kann, dass 
eine Lehrerin oder ein Lehrer gegen die Menschenwürde, die Gleichberechtigung 
nach Artikel 3 des Grundgesetzes, die Freiheitsgrundrechte oder die freiheitlich-
demokratische Grundordnung auftritt. Die Wahrnehmung des Erziehungsauftrags 
nach Artikel 7 und 12 Abs. 6 der Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen und 
die entsprechende Darstellung christlicher und abendländischer Bildungs- und 
Kulturwerte oder Traditionen widerspricht nicht dem Verhaltensgebot nach Satz 1. 
Das Neutralitätsgebot des Satzes 1 gilt nicht im Religionsunterricht und in den 
Bekenntnis- und Weltanschauungsschulen. 

(5) Lehrerinnen und Lehrer an den öffentlichen Schulen des Landes, der Gemeinden 
und Gemeindeverbände stehen im Dienst des Landes; § 124 bleibt unberührt. Sie 
sind in der Regel Beamtinnen und Beamte, wenn sie die für ihre Laufbahn 
erforderliche Befähigung besitzen und die sonstigen beamtenrechtlichen 
Voraussetzungen erfüllen. Lehrerinnen und Lehrer können auch im Rahmen von 
Gestellungsverträgen beschäftigt werden. 

(6) Die Einstellung einer Lehrerin oder eines Lehrers setzt als persönliches 
Eignungsmerkmal voraus, dass sie oder er die Gewähr für die Einhaltung der 
Bestimmungen des Absatzes 4 in der gesamten voraussichtlichen Dienstzeit bietet. 
Entsprechendes gilt für die Versetzung einer Lehrerin oder eines Lehrers eines 



anderen Dienstherrn in den nordrhein-westfälischen Schuldienst. Für 
Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter können von der Einstellungsbehörde 
auf Antrag Ausnahmen vorgesehen werden, soweit die Ausübung ihrer Grundrechte 
es zwingend erfordert und zwingende öffentliche Interessen an der Wahrung der 
staatlichen Neutralität und des Schulfriedens nicht entgegenstehen. 

(7) Ausschreibungen im Lehrereinstellungsverfahren für eine Schule sowie die 
Auswahl erfolgen durch die Schule; die Vorgaben der Schulaufsichtsbehörden sind 
dabei einzuhalten. Vor Versetzungen von Lehrerinnen und Lehrern aus dienstlichen 
Gründen sind die Schulen zu hören. Im Rahmen der arbeitsrechtlichen 
Bestimmungen und der der Schule zur Verfügung stehenden Stellen und Mittel kann 
die Schulleiterin oder der Schulleiter befristete Verträge zur Sicherung der 
Unterrichtsversorgung und zur Durchführung besonderer pädagogischer Aufgaben 
abschließen. Den Schulen können durch das Ministerium weitere Angelegenheiten 
übertragen werden. 

 
§ 58 SchulG 
Pädagogisches und sozialpädagogisches Personal 

Sonstige im Landesdienst stehende pädagogische und sozialpädagogische 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirken bei der Bildungs- und Erziehungsarbeit mit. 
§ 57 Abs. 4 und 6 gilt entsprechend. 

 
§ 59 SchulG 
Schulleiterinnen und Schulleiter 

(1) Jede Schule hat eine Schulleiterin oder einen Schulleiter, die oder der zugleich 
Lehrerin oder Lehrer ist. 

(2) Die Schulleiterin oder der Schulleiter 

1. leitet die Schule und vertritt sie nach außen, 

2. ist verantwortlich für die Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrags der 
Schule, 

3. sorgt für die Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung in der Schule, 

4. wirkt im Rahmen der personellen Ressourcen darauf hin, dass der Unterricht 
ungekürzt erteilt wird, 

5. ist verantwortlich dafür, dass alle Vorbereitungen zum Unterrichtsbeginn des 
neuen Schuljahres abgeschlossen sind und 

6. nimmt das Hausrecht wahr. 

Sie oder er kann in Erfüllung dieser Aufgaben als Vorgesetze oder Vorgesetzter allen 
an der Schule tätigen Personen Weisungen erteilen. 



(3) Zu den Leitungsaufgaben der Schulleiterin oder des Schulleiters gehören 
insbesondere die Schulentwicklung, die Personalführung und Personalentwicklung, 
die Organisation und Verwaltung sowie die Kooperation mit der Schulaufsicht, dem 
Schulträger und den Partnern der Schule. 

(4) Im Rahmen der übertragenen Zuständigkeiten wirkt die Schulleiterin oder der 
Schulleiter in Personalangelegenheiten mit und trifft selbst Personalentscheidungen, 
soweit diese Befugnisse übertragen sind. Sie oder er erstellt die dienstlichen 
Beurteilungen für die Lehrkräfte der Schule 

1. während der laufbahnrechtlichen Probezeit vor der Anstellung, 

2. vor einer Übertragung des ersten Beförderungsamtes einer Laufbahn (soweit kein 
Leitungsamt im Sinne von § 60 Abs. 1) , 

3. vor einer Beurlaubung zum Auslandsschuldienst (mit Ausnahme von 
Funktionsstellen im Ausland), zur Wahrnehmung von Aufgaben der 
Entwicklungszusammenarbeit oder zu vergleichbaren Aufgaben, 

4. vor einer Verwendung im Hochschuldienst. 

(5) Zur Stärkung der Selbstverwaltung und Eigenverantwortung der Schulen werden 
den Schulleiterinnen und Schulleitern Aufgaben der oder des Dienstvorgesetzten 
übertragen. Soweit diese Aufgaben durch Gesetz oder Rechtsverordnung übertragen 
worden sind, werden die Aufgaben und Beteiligungsrechte der 
Gleichstellungsbeauftragten gemäß § 15 Landesgleichstellungsgesetz von der 
Ansprechpartnerin für Gleichstellungsfragen wahrgenommen. § 16 Abs. 2 Satz 2 
Landesgleichstellungsgesetz gilt entsprechend. Für die Ermittlung der 
Unterrepräsentanz gemäß § 7 Landesgleichstellungsgesetz sowie die Erstellung von 
Frauenförderplänen gilt § 3 Abs. 1 Satz 2 Landesgleichstellungsgesetz. 

(6) Die Schulleiterin oder der Schulleiter entscheidet im Rahmen der von der 
Lehrerkonferenz gemäß § 68 Abs. 3 Nr. 3 beschlossenen Grundsätze über 
Angelegenheiten der Fortbildung und wirkt auf die Fortbildung der Lehrerinnen und 
Lehrer hin. Dazu gehört auch die Auswahl von Teilnehmerinnen und Teilnehmern an 
Fortbildungsveranstaltungen. Der Lehrerrat ist nach § 69 Abs. 2 zu beteiligen. 

(7) In jedem Schuljahr ist der Schulkonferenz ein Bericht über die 
Unterrichtsversorgung und die Erteilung des Unterrichts an der Schule vorzulegen. 

(8) Die Schulleiterin oder der Schulleiter ist für die Unfallverhütung sowie eine 
wirksame Erste Hilfe und für den Arbeits- und Gesundheitsschutz verantwortlich. 

(9) Die Schulleiterin oder der Schulleiter stellt den jährlichen Schulhaushalt auf und 
bewirtschaftet die der Schule zugewiesenen Haushaltsmittel. Die Entscheidung über 
den Schulhaushalt trifft die Schulkonferenz. Der Bericht über die Mittelverwendung ist 
der Schulkonferenz innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres 
zuzuleiten. 

(10) Die Schulleiterin oder der Schulleiter arbeitet zur Erfüllung des Bildungs- und 
Erziehungsauftrags mit den Konferenzen zusammen und führt deren Beschlüsse 



aus. Sie oder er kann an Konferenzen, denen sie oder er nicht vorsitzt, mit 
beratender Stimme teilnehmen. Beschlüsse der Konferenzen, die gegen Rechts- 
oder Verwaltungsvorschriften verstoßen, sind unverzüglich zu beanstanden. Die 
Beanstandung hat aufschiebende Wirkung und ist zu begründen. Hilft die Konferenz 
der Beanstandung nicht ab, holt die Schulleiterin oder der Schulleiter die 
Entscheidung der Schulaufsichtsbehörde ein. 

(11) Die Schulleiterin oder der Schulleiter arbeitet mit dem Schulträger eng und 
vertrauensvoll zusammen und stellt ihm die zur Erfüllung seiner Aufgaben 
erforderlichen Informationen zur Verfügung. Die Anordnungen des Schulträgers in 
seinem Aufgabenbereich sind für die Schulleiterin oder den Schulleiter verbindlich. 

 
§ 62 SchulG 
Grundsätze der Mitwirkung 

(…) 

(6) Die Tätigkeit der Eltern, Schülerinnen und Schüler in den Mitwirkungsgremien ist 
ehrenamtlich; eine Entschädigung wird nicht gezahlt. Für die Lehrerinnen und Lehrer 
gehört die Tätigkeit in den Mitwirkungsgremien zu ihren dienstlichen Aufgaben. 

(…) 

(10) Die Schule stellt den Mitwirkungsgremien die notwendigen Einrichtungen und 
Hilfsmittel zur Verfügung.  

 
§ 64 SchulG 
Wahlen 

(1) Die Vorsitzenden der Mitwirkungsgremien und ihre Stellvertretungen sowie die 
Mitglieder der Schulkonferenz werden in geheimen Wahlgängen gewählt. Alle 
übrigen Wahlen sind offen, sofern nicht ein Fünftel der anwesenden 
Stimmberechtigten einem Antrag auf geheime Wahl zustimmt; in diesem Fall können 
Wahlen für verschiedene Ämter in einem Wahlgang durchgeführt werden. Gewählt 
ist, wer die meisten Stimmen erhalten hat. Bei Stimmengleichheit entscheidet eine 
Stichwahl und bei erneuter Stimmengleichheit das Los. 

(2) Wahlen gelten für ein Schuljahr. Ein Mitwirkungsgremium besteht bis zum ersten 
Zusammentreten des neugewählten Mitwirkungsgremiums im neuen Schuljahr. 
Scheidet ein Mitglied aus der Schulkonferenz oder dem Lehrerrat aus, so tritt das 
Ersatzmitglied ein. Das Ersatzmitglied tritt auch ein, so lange ein Mitglied zeitweise 
verhindert ist. 

(3) Die Mitgliedschaft endet, wenn die Wählbarkeitsvoraussetzungen entfallen sind 
oder wenn vom jeweiligen Wahlorgan mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der 
anwesenden stimmberechtigten Mitglieder eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger 
gewählt wird. Bei Vertreterinnen und Vertretern der Eltern und der Schülerinnen und 
Schüler endet die Mitgliedschaft auch, wenn sie ihr Mandat niederlegen. Sie endet 
ferner bei Eltern, wenn ihr Kind volljährig wird oder die Schule verlässt. Bei den 



Mitgliedern der Schulkonferenz, Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden der 
Klassenpflegschaft endet das Mandat erst zu dem in Absatz 2 bestimmten Zeitpunkt. 

(4) Unbeschadet des Beanstandungsrechts der Schulleiterin oder des Schulleiters (§ 
59 Abs. 10) kann jede oder jeder Wahlberechtigte innerhalb von zwei Wochen nach 
Bekanntgabe des Wahlergebnisses gegen die Gültigkeit einer Wahl bei der 
Schulleitung schriftlich Einspruch einlegen. Der Einspruch kann nur darauf gestützt 
werden, dass 

a) die Voraussetzungen der Wählbarkeit nicht erfüllt sind, 

b) bei der Vorbereitung der Wahl oder bei der Wahlhandlung Unregelmäßigkeiten 
vorgekommen sind, die für das Wahlergebnis erheblich gewesen sein können. 

Wird dem Einspruch nicht stattgegeben, entscheidet die Schulaufsichtsbehörde. 

(5) Die Schulkonferenz kann ergänzende Wahlvorschriften erlassen. 

 
§ 68 
Lehrerkonferenz 

(1) Mitglieder der Lehrerkonferenz sind die Lehrerinnen und Lehrer sowie das 
pädagogische und sozialpädagogische Personal gemäß § 58. Den Vorsitz führt die 
Schulleiterin oder der Schulleiter. 

(2) Die Lehrerkonferenz berät über alle wichtigen Angelegenheiten der Schule; sie 
kann hierzu Anträge an die Schulkonferenz richten. 

(3) Die Lehrerkonferenz entscheidet über 

1. Grundsätze für die Unterrichtsverteilung und die Aufstellung von Stunden-, 
Aufsichts- und Vertretungsplänen,  

2. Grundsätze für die Verteilung der Sonderaufgaben auf Vorschlag der Schulleiterin 
oder des Schulleiters, 

3. Grundsätze für die Lehrerfortbildung auf Vorschlag der Schulleiterin oder des 
Schulleiters, 

4. Grundsätze für die Festsetzung der individuellen Pflichtstundenzahl der 
Lehrerinnen und Lehrer auf Vorschlag der Schulleiterin oder des Schulleiters, 

5. die Teilnahme einer Schule an der Erprobung neuer Arbeitszeitmodelle gemäß § 
93 Abs. 4 auf Vorschlag der Schulleiterin oder des Schulleiters, 

6. Vorschläge an die Schulkonferenz zur Einführung von Lernmitteln, 

7. weitere Angelegenheiten, die ausschließlich oder überwiegend unmittelbar die 
Lehrerinnen und Lehrer und das pädagogische und sozialpädagogische Personal 
betreffen. 



(4) Die Lehrerkonferenz wählt die Vertreterinnen und Vertreter der Gruppe der 
Lehrerinnen und Lehrer für die Schulkonferenz. Gewählte sind verpflichtet, die Wahl 
anzunehmen, wenn nicht ein wichtiger Grund entgegensteht. Die Lehrerkonferenz 
kann auch pädagogische oder sozialpädagogische Fachkräfte wählen, die im 
Rahmen außerunterrichtlicher Angebote tätig sind und nicht der Schule angehören.  

(5) Die Lehrerkonferenz kann die Einrichtung von Teilkonferenzen beschließen und 
ihnen Angelegenheiten ihres Aufgabenbereichs ganz oder teilweise übertragen. § 67 
Abs. 1 und 6 gilt entsprechend. 

(6) Wenn die weiblichen Mitglieder der Lehrerkonferenz dies beschließen, bestellt die 
Schulleiterin oder der Schulleiter eine Ansprechpartnerin für Gleichstellungsfragen. 

 
§ 69 SchulG 
Lehrerrat 

(1) Die Lehrerkonferenz wählt in geheimer und unmittelbarer Wahl für die Dauer von 
vier Schuljahren einen Lehrerrat. Ihm gehören mindestens drei, höchstens fünf 
Lehrerinnen und Lehrer oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemäß § 58 an. An 
Schulen mit nicht mehr als acht hauptamtlichen und hauptberuflichen Lehrerinnen 
und Lehrern oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gemäß § 58 kann die Anzahl der 
Mitglieder durch Beschluss der Lehrerkonferenz auf zwei vermindert werden. Die 
Lehrerkonferenz bestimmt für die Wahl eine Wahlleiterin oder einen Wahlleiter. Die 
Schulleiterin oder der Schulleiter ist von der Vorbereitung und Durchführung der 
Wahl ausgeschlossen; sie oder er ist nicht wahlberechtigt und nicht wählbar. Der 
Lehrerrat wählt aus seiner Mitte eine Person für den Vorsitz und eine Stellvertretung.  

(2) Der Lehrerrat berät die Schulleiterin oder den Schulleiter in Angelegenheiten der 
Lehrerinnen und Lehrer sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemäß § 58 und 
vermittelt auf Wunsch in deren dienstlichen Angelegenheiten. Die Schulleiterin oder 
der Schulleiter ist verpflichtet, den Lehrerrat in allen Angelegenheiten der in Satz 1 
genannten Personen zeitnah und umfassend zu unterrichten und anzuhören. 

(3) Soweit der Schulleiterin oder dem Schulleiter nach näherer Bestimmung durch 
Gesetz oder Rechtsverordnung Aufgaben des Dienstvorgesetzten übertragen 
worden sind, gelten die Schulen als Dienststellen im Sinne des 
Landespersonalvertretungsgesetzes. Ein Personalrat wird nicht gebildet. An seine 
Stelle tritt der Lehrerrat. 

(4) Für die Beteiligung des Lehrerrats an den Entscheidungen der Schulleiterin oder 
des Schulleiters gemäß Absatz 3 gelten §§ 62 bis 77 des 
Landespersonalvertretungsgesetzes entsprechend. Kommt eine Einigung über eine 
von der Schulleiterin oder dem Schulleiter beabsichtigte beteiligungspflichtige 
Maßnahme nicht zustande und hält sie oder er an der Maßnahme fest, so kann die 
Maßnahme unabhängig von der Beachtlichkeit der Ablehnungsgründe des Lehrerrats 
der jeweils nach § 89 Abs. 1 in Verbindung mit § 92 Satz 1 Nr. 2 des 
Landespersonalvertretungsgesetzes durch Rechtsverordnung bestimmten 
Dienststelle zur Durchführung eines Beteiligungsverfahrens vorgelegt werden. 
Dasselbe gilt für eine vom Lehrerrat beantragte, in der Entscheidungskompetenz der 
Schulleiterin oder des Schulleiters liegende mitbestimmungspflichtige Maßnahme, 



wenn ihr nicht entsprochen wird. §§ 7 Abs. 1, 33, 37 und 85 Abs. 4 des 
Landespersonalvertretungsgesetzes sind entsprechend anzuwenden. 

(5) Der Lehrerrat hat einmal im Schuljahr in der Lehrerkonferenz über seine Tätigkeit 
zu berichten. 

(6) Mitglieder des Lehrerrats sollen unter Berücksichtigung ihrer Aufgaben im Sinne 
des Absatzes 3 von der Unterrichtsverpflichtung angemessen entlastet werden. 
Näheres regelt die Verordnung zur Ausführung des § 93 Abs. 2 Schulgesetz. Den 
Mitgliedern des Lehrerrats ist die Teilnahme an geeigneten Fortbildungsmaßnahmen 
zu ermöglichen. 
 


